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A Einführung 
Aufgrund der Verbreitung des Virus SARS-CoV-2, das 
bei Infizierten die Krankheit Covid-19 hervorrufen kann, 
sind inzwischen etliche Grenzen geschlossen; das öf-
fentliche Leben heruntergefahren. Die wirtschaftlichen 
Folgen sind schon jetzt deutlich zu spüren. Zur Abmilde-
rung der Folgen der Covid-19-Pandemie haben Gesetz-
geber und Verwaltung auf Bundes- und Landesebene in 
den letzten Wochen und Tagen weitreichende Gesetzes-
änderungen vorgenommen bzw. Verwaltungsanweisun-
gen erlassen. Weitere Maßnahmen sind angestoßen 
und werden umgesetzt werden. Dies betrifft neben den 
Bereichen des Steuer- und Arbeitsrechts, insbesondere 
auch die Bereiche des allgemeinen Zivilrechts, insbe-
sondere in Bezug auf Verbraucher und Kleinstunterneh-
mer aber auch das Mietvertragsrecht, Gesellschafts-, In-
solvenz- sowie Strafprozessrecht. Einen weiteren wichti-
gen Aspekt bildet der Bereich der staatlichen Hilfen und 
Fördermittel.  

Mit diesem Merkblatt geben wir - ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit - einen Überblick über wesentliche Aspekte 
in den Bereichen Steuern, staatliche Hilfen und Recht, 
die für Sie, insbesondere als Unternehmer von Bedeu-
tung sein können. Die Hinweise sind allgemeiner und zu-
sammenfassender Natur und ersetzen keine Rechts- 
und / oder Steuerberatung im Einzelfall. Aufgrund der un-
verändert dynamischen Entwicklungen werden wir die-
ses Merkblatt regelmäßig auf unserer Internetseite aktu-
alisieren. Diese Ausfertigung bezieht sich auf den 
Rechtsstand zum 08.05.2020. 

 
B Steuern, Staatliche Hilfen, 

Recht 
I Steuern 
1 Bundeseinheitliche 

Maßnahmen 
Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 
19.03.2020 folgende steuerliche Maßnahmen für un-
mittelbar und nicht unerheblich von den Auswirkun-
gen des Coronavirus betroffene Steuerpflichtige be-
schlossen: 

 

• Anträge auf Stundung von Steuernachzahlun-
gen müssen nicht detailliert begründet werden 
und werden durch die Finanzämter wohlwol-
lend geprüft. Auf Stundungszinsen soll verzich-
tet werden. Eine Stundung von Lohnsteuer 
kommt allerdings nicht in Betracht. 

• Anträge auf Herabsetzung von Steuervo-
rauszahlungen müssen nicht umfassend be-
gründet werden, sondern werden unter Hinweis 
auf die Corona-Krise schnell und unkompliziert 
bearbeitet. 

• Von Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. Kon-
topfändungen) soll bei unmittelbar und erheb-
lich betroffenen Steuerpflichtigen bis zum 
31.12.2020 im Hinblick auf alle rückständigen 
oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden 
Steuern abgesehen werden. Darüber hinaus 
sollen auch Säumniszuschläge, die bis zum 
31.12.2020 entstehen, erlassen werden. 

• Zu den Abgabefristen bei Umsatzsteuer und 
Lohnsteuer dauern die Diskussionen auf Bund- 
Länder-Ebene noch an. Sobald es hierzu eine 
bundeseinheitliche Regelung gibt, werden 
diese Hinweise aktualisiert. 

 

Mit Schreiben vom 23.04.2020 verlängert das Bundesfi-
nanzministerium die Frist zur Abgabe monatlicher und 
vierteljährlicher Lohnsteuer-Anmeldungen. Die Verlän-
gerung der Frist wird auf Antrag solchen Steuerpflichti-
gen gewährt, die nachweislich unverschuldet daran ge-
hindert sind, die Lohnsteueranmeldungen fristgemäß zu 
übermitteln. Die Fristverlängerung darf maximal 2 Mo-
nate betragen. 

 

Die Bundesregierung hat am 6.5.2020 den Entwurf für 
ein Corona-Steuerhilfegesetz mit folgenden Inhalten be-
schlossen.: 

 

• Die Umsatzsteuer auf den Verzehr von Speisen 
an Ort und Stelle wird ab dem 01.07.2020 bis 
zum 30.06.2021 von 19% auf 7% gesenkt. Die 
Abgabe von Getränken unterliegt weiterhin 
dem Umsatzsteuersatz von 19%. 

• Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeiter-
geld und zum Saison-Kurzarbeitergeld bis 80 
Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen 
dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 
106 SBG III werden steuerfrei gestellt. Die 
Steuerbefreiung ist auf Zuschüsse begrenzt, 
die für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
29.2.2020 beginnen und vor dem 1.1.2021 en-
den, geleistet werden. 

• Die steuerlichen Rückwirkungszeiträume in § 9 
Satz 3 und § 20 Abs. 6 Satz 1 und 3 UmwStG 
werden vorübergehend von 8 auf 12 Monate 
verlängert. 

Das BMF hat darüber hinaus verfügt, dass ein pau-
schal ermittelter Verlustrücktrag aus dem Jahr 2020 
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auf das Vorjahr erfolgen kann und dadurch bisher 
bereits geleistete Vorauszahlungen durch die Fi-
nanzämter erstattet werden können. Dabei wird un-
terstellt, dass der (rücktragsfähige) Verlust des Jah-
res 2020 pauschalierend 15% des Saldos des Ge-
winns aus den Gewinneinkünften bzw. aus den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung des Jah-
res 2019 beträgt, max. jedoch 1 Mio. €.  

Dieser Betrag kann nach § 10d EStG als Verlust-
rücktrag für Zwecke der Vorauszahlungen auf das 
Jahr 2019 zurückgetragen werden, Auf dieser Basis 
werden die Vorauszahlungen für 2019 neu berech-
net und herabgesetzt, die Überzahlung sodann er-
stattet. 

 

2 Maßnahmen einzelner 
Bundesländer  

2.1 Hamburg 
Hamburger Finanzbehörde: 

• Als Sofortmaßnahme zur Steigerung der be-
trieblichen Liquidität kann für die Dauer von 
längstens 3 Monaten auf vereinfachtem Vor-
druck und ohne individuelle Begründung die 
Steuerschuld gestundet werden (Link zu dem 
vereinfachten Vordruck: https://www.ham-
burg.de/fb/finanzaemter/) 

• Für das Jahr 2020 kann die Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung auf Antrag herabge-
setzt werden. Sich ergebende Guthaben wer-
den – vorbehaltlich der Verrechnungsmöglich-
keit mit fälliger Lohnsteuer – ausgezahlt.  

• Auf den 28.02.2020 endende Abgabefristen 
werden auf Antrag (auch rückwirkend) bis zum 
31.05.2020 verlängert. In Fällen nachträglich 
zu gewährender Fristverlängerungen (s.o.) wird 
ein gleichwohl festgesetzter Verspätungszu-
schlag auf Antrag erlassen. 

 

 

2.2 Schleswig-Holstein 
Finanzministerium Schleswig-Holstein: 

• Auf den 28.02.2020 endende Abgabefristen 
werden auf Antrag (auch rückwirkend) bis zum 
31.05.2020 verlängert. In Fällen nachträglich 
zu gewährender Fristverlängerungen (s.o.) wird 
ein gleichwohl festgesetzter Verspätungszu-
schlag auf Antrag erlassen. 

• Für das Jahr 2020 kann die Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung auf Antrag herabge-
setzt werden.  

 

 

2.3 Niedersachsen 
Finanzministerium Niedersachsen: 

• Für das Jahr 2020 kann die Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung auf Antrag herabge-
setzt werden. Dies kann aber nur in dem Ver-
hältnis geschehen, in dem die voraussichtli-
chen Umsätze des Jahres 2020 hinter denen 
des Jahres 2019 zurückbleiben werden.  

 

2.4 Bremen 
Senator für Finanzen Bremen: 

Der Steuerberaterverband Bremen e.V. hat den Finanz-
senator gebeten, folgende Maßnahmen zeitnah umzu-
setzen: 

• Erstattung der Umsatzsteuer-Sondervoraus-
zahlung für das Jahr 2020 zur Schaffung von 
Liquidität für unmittelbar und nicht unerheblich 
von der Corona-Pandemie betroffene Unter-
nehmen bei Beibehaltung der gewährten Dau-
erfristverlängerung nach § 46 UStDV 

 

2.5 Mecklenburg-Vorpommern 
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern: 

• Eine Stundung von Umsatzsteuer kommt 
grundsätzlich nur bei Soll-Versteuerung in Be-
tracht, da im Fall der Ist-Versteuerung die Um-
satzsteuer bereits vereinnahmt wurde. 

 

 

II Staatliche Hilfen 
1 Kredit-Sofortprogramm der 

KfW 
Durch die Erweiterung der bestehenden Programme der 
staatlichen KfW-Bankengruppe (KfW-Unternehmerkredit 
und ERP-Gründerkredit) soll der Zugang zu günstigen 
Krediten für von der Corona-Pandemie betroffenen Un-
ternehmen erleichtert werden. Voraussetzung ist, dass 
die Unternehmen durch die Corona-Krise in eine fi-
nanzielle Schieflage geraten sind, jedoch vor der 
Krise nicht in Schwierigkeiten waren. Die Sonderpro-
gramme sollen Unternehmen unterstützen, die eine po-
sitive Zukunftsprognose abgeben können. Eine direkte 
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Beantragung der Kredite bei der KfW ist nicht möglich. 
Die Beantragung erfolgt über die jeweilige Hausbank 
und ist ab sofort möglich. 

1.1 KfW- Unternehmerkredit 
Der KfW-Unternehmerkredit fördert in- und ausländische 
Unternehmen sowie Freiberufler, die seit mindestens 5 
Jahren am Markt aktiv sind. Förderungswürdig sind alle 
für unternehmerische Tätigkeit notwendigen Finanzie-
rungsanlässe (Investitionskredite, Betriebsmittelkredite). 
Für die Kreditkonditionen gilt Folgendes:  

• Risikoübernahme durch die KfW für Betriebs-
mittelkredite bis zu 90% 

• Reduzierter Zinsensatz zwischen 1% und 
1,46% p.a. für kleinere und mittlere Unterneh-
men  

• Kleinere und große Kreditbeträge - bis zu 1 
Mrd.  

• Bis zu 5 Jahre Zeit für die Rückzahlung, im 1. 
Jahr keine Tilgung 

Weitere Informationen unter: https://www.kfw.de/37 und 
https://www.kfw.de/47 

 

1.2 ERP-Gründerkredit  
Mit dem ERP-Gründerkredit fördert die KfW alle Formen 
der Existenzgründung in Deutschland oder im Ausland, 
auch im Nebenerwerb und dient der Festigung innerhalb 
der ersten 5 Jahre nach Gründung. Für die Kreditkondi-
tionen gilt Folgendes:  

• Bis 25 Mio. Euro Kreditbetrag mit Mindestlauf-
zeit von 2 Jahren 

• Reduzierter Zinssatz zwischen 1 % und 1,46 % 
p.a. für kleine und mittlere Unternehmen 

• Finanzierung von bis zu 100% der Investitions-
kosten bzw. Betriebsmittel 

• Risikoübernahme durch die KfW für Betriebs-
mittelkredite bis zu 90 % 

• Abruf des Kredits möglich innerhalb von 12 Mo-
naten nach Kreditzusage 

• Bereitstellungsprovision 0,15 % pro Monat 
• Rückzahlung erfolgt über die Hausbank 
• Außerplanmäßige Tilgung ist gegen Zahlung ei-

ner Vorfälligkeitsentschädigung vorgesehen 

Weitere Informationen unter: https://www.kfw.de/73; 
https://www.kfw.de/74 und https://www.kfw.de/76 

 

1.3 KfW-Schnellkredit für den 
Mittelstand 

Für Anschaffungen und laufende Kosten können mittel-
ständische Unternehmen  bald den neuen KfW-Schnell-
kredit beantragen. Für die Kreditkonditionen gilt Folgen-
des:   

• Förderkredit für Anschaffungen und laufende 
Kosten  

• für Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern, 
die mindestens seit Januar 2019 am Markt 
sind  

• 100 % Risikoübernahme der KfW durch Ga-
rantie des Bundes  

• Max. Kreditbetrag: bis zu 3 Monatsumsätze 
des Jahres 2019  

o Unternehmen mit bis zu 50 Beschäf-
tigten erhalten max. 500.000 Euro  

o Unternehmen mit mehr als 50 Be-
schäftigten erhalten max. 800.000 
Euro  

• 10 Jahre Laufzeit  
• Voraussetzung: Sie haben zuletzt einen Ge-

winn erwirtschaftet – entweder 2019 oder im 
Durchschnitt der letzten 3 Jahre  

Weitere Informationen unter:  

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuel-
les/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html#detail-1-target 

1.4 KfW-Sonderprogramm –
Direktbeteiligung für 
Konsortialfinanzierung  

Für Unternehmen, die bedingt durch die Corona-Krise 
vorübergehend in Finanzierungsschwierigkeiten gera-
ten sind. Für die Kreditkonditionen gilt Folgendes:  

• Für Finanzierungen ab 25 Mio.  

• Bis zu 80 % Risikoübernahme durch die KfW 

• Für Investitionen und Betriebsmittel in 

Deutschland 

• Flexible Finanzierungsstrukturen 

2      Corona-Sofortprogramm der 
Bundesregierung 
Besondere Unterstützungsmaßnahmen gelten für 
kleine Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, 
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Solo-Selbständige und Angehörige der Freien Be-
rufe, die durch die Corona-Krise in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten sind. Sie verfügen in der Re-
gel kaum über Sicherheiten für die Aufnahme von Kredi-
ten oder weitere Einnahmen. Für diese Unternehmen 
stellt der Bund einen Hilfsfond im Umfang von 50 Mrd. 
Euro zur Verfügung. Auf unbürokratischem Weg sollen 
diese Unternehmer eine einmalige Soforthilfe in Form 
eines nicht rückzahlbaren Zuschusses erhalten:  

• Einmalzahlung bis zu 9.000 € für 3 Monate bei 
bis zu 5 Vollbeschäftigten bzw.  

• Einmalzahlung bis zu 15.000 € für 3 Monate bei 
mehr als 5 und bis zu 10 Vollzeitbeschäftigten 

Um die Soforthilfe zu erhalten, müssen die Antragsteller 
eine Existenzbedrohung bzw. einen Liquiditätseng-
pass, infolge der Corona-Krise nachweisen. Des Wei-
teren dürfen keine verfügbaren eigenen liquiden Mit-
tel mehr vorhanden sein, die eingesetzt werden können. 
Der Zuschussantrag muss enthalten, wofür und in wel-
cher Höhe der Zuschuss benötigt wird.  

Der Zuschuss wirkt gewinnerhöhend. Er ist somit steu-
erpflichtig, da er einen Ersatz für ausgefallene steuer-
pflichtige Betriebseinnahmen darstellt.  

Das Zuschussprogramm wird über die Bundesländer 
ausgeführt, die zudem noch eigene Hilfsprogramme 
etabliert haben. Die Anträge sind bis zum 31. Mai 2020 
elektronisch gegenüber den zuständigen Landesbe-
hörden zu stellen.  

Weiter Informationen unter: 

https://www.bmwi.de/coronavirus 

 

 3 Finanzhilfen der einzelnen 
Bundesländer 

Die einzelnen Bundesländer ergänzen das Zuschuss-
programm der Bundesregierung mit eigenen Soforthilfe-
programmen. Um eine Überkompensation von Liquidi-
tätsengpässen durch Staatshilfen zu vermeiden, muss 
im Zuschussantrag angegeben werden, ob bereits an-
dere Fördermittel in Anspruch genommen werden. Im 
Folgenden stellen wir grob einige Förderprogramme bei-
spielhaft für ausgewählte Bundesländer dar. 

 

3.1 Hamburg 
Das Soforthilfeprogramm des Hamburger Senates ist für 
kleine und mittlere Betriebe sowie Freiberufler be-
stimmt, die unmittelbar durch die Corona-Covid-19 
Krise in eine existenzbedrohende Schieflage oder ei-
nen existenzgefährdenden Liquiditätsengpass gera-
ten sind.  

Bei der Soforthilfe handelt es sich um einen nicht rück-
zahlbaren nach der Zahl der Vollzeitbeschäftigten ge-
staffelten Zuschuss zusätzlich zu den Bundesmitteln:  

 

Anzahl Vollzeitbeschäftigte 
 Zuschuss 

Keine   à   2.500 € 

2-10   à  5.000 € 

11-50   à  25.000 € 

51-250   à    30.000 € 

Der Antrag kann nur digital bis zum 31.05.2020 gestellt 
werden; eine schriftliche Antragstellung ist nicht möglich.  

Ferner bietet die Freie und Hansestadt Hamburg im Rah-
men des „Hamburger Schutzschirms für Corona-geschä-
digte Unternehmen und Institutionen“ einen zusätzli-
chen, bedingt-rückzahlbaren Zuschuss (HSC InnoStar-
tup) für innovative, wachstumsorientierte Startups (mit 
max. 50 Mitarbeitern)  aus Hamburg an, die infolge der 
Corona-Krise seit dem 11.03.2020 in eine existenzge-
fährdende Wirtschaftslage geraten sind. Der Zuschuss 
staffelt sich nach der Anzahl der Beschäftigten:  

 

Anzahl Vollzeitbeschäftigte Zuschuss 

1-2    à    12.500 € 

3-5   à   25.000 € 

6-10   à    50.000 € 

11-50   à    100.000 € 

 

Weitere Informationen unter:  

https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-
fuer-unternehmen 

 

3.2 Schleswig-Holstein 
Von der Landesregierung wurde ein Soforthilfepro-
gramm für Kleinstunternehmer, kleine Gewerbetrei-
bende und Solo-Selbständige angekündigt, sofern 
keine Ansprüche auf das Programm des Bundes be-
stehen. Bei der Soforthilfe handelt es sich um einen 
nach der Zahl der Vollzeitbeschäftigten gestaffelten Zu-
schuss:  

Anzahl Vollzeitbeschäftigte Zuschuss 

Keine   à   2.500 € 

Weniger als 10  à   9.000 € 

bis zu 10   à  15.000 € 

Weitere Informationen unter:  
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https://www.ib-sh.de/produkt/corona-soforthilfe-pro-
gramm/ 

 

3.3 Niedersachsen 
Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche, Freiberufler 
und Solo-Selbständige können die Soforthilfe der Lan-
desregierung in Form eines nicht rückzahlbaren Zu-
schusses beantragen, wenn die Corona-Krise die 
Existenz bedroht.  
Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Zahl der 
Vollzeitbeschäftigten  

Anzahl Vollzeitbeschäftigte  Zuschuss 

 bis zu 5    à  3.000 € 

 (max. 9T€ inkl. Bundesmittel) 

 bis zu 10   à   5.000 € 

 (max. 15 T€ inkl. Bundesmittel) 

 bis zu 30   à  20.000 € 

bis zu 49   à  25.000 €  

Weitere Informationen unter: 

https://www.nbank.de/Blickpunkt/Covid-19-
%E2%80%93-Beratung-f%C3%BCr-unsere-Kunden.jsp 

 

3.4 Bremen 
Für Kleinstbetriebe, hauptberufliche Freiberufler und 
Solo-Selbständige sowie für Unternehmen bis 50 Be-
schäftigte die ihren Geschäftssitz oder ihre Betriebs-
stätte seit mindestens 6 Monaten im Land Bremen (inkl. 
Bremerhaven) haben, hat der Bremer Senat ein Zu-
schussprogramm aufgelegt.  

Das Soforthilfeprogramm als nicht rückzahlbaren Zu-
schuss, gestaffelt nach der Zahl der Beschäftigten, ge-
staltete sich wie folgt :  

Anzahl Vollzeitbeschäftigte  Zuschuss 

 bis zu 5    à  9.000 € 

 (aus Bundesmittel) 

 bis zu 10   à  15.000 € 

 (aus Bundesmittel) 

11 bis zu 49    à  25.000 €  

(aus Landesmitteln) 

Weitere Informationen unter: https://www.bab-bre-
men.de/stabilisieren/beratung/task-force.html 

 

3.5 Mecklenburg-Vorpommern 
Von der Landesregierung wurden Liquiditätshilfen für 
Kleinstbetriebe und Freiberufler, die seit dem 11.03. 
2020 einen Liquiditätsengpass haben, in Form von rück-
zahlbaren und nicht rückzahlbaren Zuschüssen zu-
gesagt. 

Der Antrag kann von Unternehmen aus allen Wirt-
schaftsbereichen sowie Solo-Selbständigen und Ange-
hörigen der Freien Berufe mit bis zu 49 Beschäftigten ge-
stellt werden. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach 
der Zahl der Vollzeitbeschäftigten:  

Anzahl Vollzeitbeschäftigte à Zuschuss 

bis zu 5    à bis zu  9.0000 € 

bis zu 10   à bis zu 15.000 € 

bis zu 24   à bis zu 25.000 € 

bis zu 49   à bis zu 40.000 € 

bis zu 100  àbis zu 60.000 € 

Bei Überkompensation mit anderen Fördermaßnahmen 
ist der Zuschuss zurückzuzahlen.  

Weitere Informationen: https://www.lfi-mv.de/foerderun-
gen/corona-soforthilfe 

 

 

4 Errichtung eines 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds 

 

Die Bundesregierung hat mit Zustimmung des Bundes-
tags und Bundesrates die Errichtung eines Wirtschafts-
stabilisierungsfonds (WSF) beschlossen. Ziel des WSF 
ist es, Liquidität und Solvabilität (Eigenmittelausstat-
tung) von Unternehmen zu gewährleisten, die vor der 
Corona-Pandemie gesund und wettbewerbsfähig wa-
ren.  
Wesentliche Instrumente: 

• Garantierahmen von 400 Milliarden Euro, der 
Unternehmen dabei helfen soll, sich am Kapi-
talmarkt zu refinanzieren (Überbrückung von Li-
quiditätsengpässen) 

• Kreditermächtigung über 100 Milliarden Euro 
zur Kapitalstärkung von Unternehmen (Rekapi-
talisierung) 

• weitere Kreditermächtigung über 100 Milliarden 
Euro zur Refinanzierung der KfW-Sonderpro-
gramme 
 

Der WSF soll die ökonomischen Auswirkungen der Pan-
demie auf Unternehmen abfedern, deren Bestand für 
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den Standort Deutschland oder den Arbeitsmarkt erheb-
liche Bedeutung hat und die mindestens zwei der drei 
folgenden Kriterien erfüllen: 

• eine Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen 
Euro 

• mehr als 50 Millionen Euro Umsatzerlöse sowie 
• mehr als 249 Arbeitnehmer im Jahresdurch-

schnitt 

Der WSF kann sich (vorübergehend) an Krisenunterneh-
men beteiligen. Dafür gelten folgende Sonderregelun-
gen: 

• § 8c KStG gilt nicht für den Erwerb bzw. die Ver-
äußerung von Anteilen durch den WSF, d.h. 
Verlustvorträge bleiben erhalten. 

• Erwerbe von Beteiligungen durch den WSF lö-
sen keine GrESt aus. 

• Bei Abspaltungen, die eine notwendige Vorbe-
reitung einer Stabilisierungsmaßnahme dar-
stellen, bleiben verrechenbare Verluste, ver-
bleibende Verlustvorträge, nicht ausgeglichene 
negative Einkünfte sowie Zins- und EBITDA-
Vorträge bei dem übertragenden Rechtsträger 
erhalten. 

• Dividenden- und Zinszahlungen an den WSF 
unterliegen nicht der Kapitalertragsteuer. 

 

III Recht 
1 Gesetz zur Abmilderung der 

Folgen der Covid-19-Pandemie 
im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht 

 

Zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie hat 
der Gesetzgeber - zum Teil unter zeitweiser Aufhebung 
grundlegender Prinzipien des BGB und des Insolvenz-
rechts - einen Corona–Rettungsschirm mit Maßnahmen 
zur 

• sozialen Absicherung 
• zur Krankenhausentlastung 

sowie Änderungen in folgenden Bereichen bzw. Rechts-
gebieten geregelt: 

• Zuständigkeiten im Infektionsschutzgesetz 
• Mietrecht 
• Verbraucherdarlehen 
• Insolvenzrecht 
• Gesellschaftsrecht 
• Strafprozessrecht 

 

1.1 Befristetes Corona-
Leistungsverweigerungsrecht für 
Verbraucher bei 
Dauerschuldverhältnissen bis zum 
30.06.2020 
In Art. 240 EGBGB wurden Regelungen aufgenommen, 
die Verbrauchern im Rahmen von für sie wesentlichen 
Dauerschuldverhältnissen ein zeitlich bis zum 
30.06.2020 befristetes Leistungsverweigerungsrecht 
einräumen. Wesentliche Dauerschuldverhältnisse sind 
solche, die zur Eindeckung mit Leistungen der angemes-
senen Daseinsvorsorge erforderlich sind, z.B. laufende 
Verträge über Strom, Gas, Telekommunikation, ggf. 
auch Wasserversorgung. 

Zur Vermeidung einer späteren Kündigung müssen Zah-
lungsrückstände jedoch bis zum 30.06.2022 ausgegli-
chen werden. Wesentliche Voraussetzungen der be-
rechtigten Leistungsverweigerung: 

• Der Schuldner ist aufgrund der Folgen der Co-
vid-19-Pandemie außerstande, seine vertragli-
chen Verpflichtungen zu erfüllen, 

• ohne seinen angemessenen Lebensunterhalt 
oder den seiner unterhaltsberechtigten Ange-
hörigen zu gefährden. 

Dadurch sollen Verbraucher nicht von der Grundver-
sorgung abgeschnitten werden, wenn sie Corona-be-
dingt ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen 
können.  

 

1.2 Corona-
Leistungsverweigerungsrecht für 
Kleinstunternehmer 
Auch Kleinstunternehmen (i.d.R. Unternehmen mit bis 
zu 9 Beschäftigten und einem Jahresumsatz bis zu 2 
Mio. Euro oder bis 2 Mio. Euro Bilanzsumme) wird im 
Zusammenhang mit vor dem 08.03.2020 geschlosse-
nen Dauerschuldverhältnissen ein bis zum 
30.06.2020 geltendes Leistungsverweigerungsrecht 
eingeräumt, wenn infolge von Umständen, die auf die 
Covid-19-Pandemie zurückzuführen sind,  

(1) das Kleinstunternehmen die Leistung nicht er-
bringen kann oder 

(2) dem Unternehmen die Erbringung der Leistung 
ohne Gefährdung der wirtschaftlichen Grundla-
gen seines Erwerbsbetriebs nicht möglich 
wäre. 

Betroffen sind alle wesentlichen Dauerschuldverhält-
nisse, die zur angemessenen Fortsetzung des Erwerbs-
betriebes erforderlich sind. 
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Die Bundesregierung hat die Möglichkeit, das Leistungs-
verweigerungsrecht durch Rechtsverordnung bis zum 
30.09.2020 zu verlängern. 

 

1.3 Ausnahmen vom Corona-
Leistungsverweigerungsrecht für 
Verbraucher und Kleinstunternehmer 
Das Leistungsverweigerungsrecht für Verbraucher 
(s.1.1) gilt nicht, wenn die Ausübung des Leistungs-ver-
weigerungsrechts für den Gläubiger seinerseits unzu-
mutbar ist, weil die Nichterbringung der Leistung die 
wirtschaftliche Grundlage seines Erwerbsbetriebs ge-
fährden würde.  

Für Kleinstunternehmer  (s. 1.2) ist das Leistungsver-
weigerungsrecht dann ausgeschlossen, wenn die 
Ausübung des Leistungsverweigerungsrechts für den 
Gläubiger unzumutbar ist, da die Nichterbringung der 
Leistung zu einer Gefährdung seines angemessenen 
Lebensunterhalts oder des angemessenen Lebens-
unterhalts seiner unterhaltsberechtigten Angehöri-
gen oder der wirtschaftlichen Grundlagen seines Er-
werbsbetriebs führen würde.  

Eine Abbedingung des Leistungsverweigerungsrechts 
zum Nachteil des Verbrauchers bzw. Kleinstunterneh-
mers ist ausdrücklich untersagt. 

 

Wichtig:  

Bereits jetzt ist absehbar, dass die Tatbestandvoraussetzun-
gen des Regel-Ausnahmekonzeptes sehr streitanfällig sein 
werden. Eine streitige gerichtliche Auseinandersetzung wird 
im Einzelfall nicht mit der erforderlichen Geschwindigkeit zu 
erzielen sein. Das grundsätzliche Verbot von Abweichungen 
zum Nachteil von Verbrauchern bzw. Kleinstunternehmern 
macht unter Umständen auch einvernehmliche Klärungen 
riskant. Wenn überhaupt wird es gerichtliche Klärungen im 
Einzelfall voraussichtlich nur im Rahmen nachgelagerter In-
solvenzverfahren oder von Schadenersatzprozessen geben.  

Empfehlung:  

Bei der etwaigen Erzielung / Formulierung einer einvernehm-
lichen Lösung ist darauf zu achten, dass keine unzulässige 
Regelung zum Nachteil des Verbrauchers bzw. Kleinstunter-
nehmers vereinbart wird.  

 

1.4 Corona-Sonderregelungen für 
Wohnraum und Gewerbemietverhältnisse 
Vermieter/Verpächter-Kündigungsrechte werden 
empfindlich eingeschränkt. Pandemiebedingte Miet-
schulden aus dem Zeitraum 01.04.2020 bis 30.06.2020 
berechtigen den Vermieter oder Verpächter nicht zur 

Kündigung. Jedoch muss der Mieter/Pächter den Ursa-
chenzusammenhang zwischen der Pandemie und der 
Nichtleistung glaubhaft machen. Abweichende Individu-
alabsprachen zum Nachteil des Mieters sind ausge-
schlossen. Die Zahlungsverpflichtung als solche bleibt 
bestehen. Die Kündigungsbeschränkung endet mit Ab-
lauf des 30.09.2022. Zahlungsrückstände müssen bis 
zum 30.06.2022 ausgeglichen werden. 

 
Wichtig: 

Wegen Zahlungsrückständen, die zwischen dem 01.04.2020 
und dem 30.06.2020 eingetreten sind und die bis zum 
30.06.2022 nicht ausgeglichen sind, kann anschließend wie-
der gekündigt werden. 

Hinweis:  

Die allgemeinen zivilrechtlichen Regeln über Fälligkeit und 
Verzug werden hierdurch nicht berührt, auch nicht die allge-
meinen Vorschriften zur Kündigung beispielsweise aus wich-
tigem Grund. 

Die Bundesregierung hat die Möglichkeit, durch Rechtsver-
ordnung die Kündigungsbeschränkung auf Zahlungsrück-
stände zu erstrecken, die im Zeitraum 01.07.2020 bis längs-
tens 30.09.2020 entstanden sind. 

 

1.5 Sonderregelungen zu vor dem 
15.03.2020 vereinbarten 
Verbraucherdarlehen  
Sofern ein Verbraucher pandemiebedingt außerge-
wöhnliche Einnahmeausfälle hat und ihm dadurch  die 
Erbringung geschuldeter Leistungen unzumutbar 
wird, gilt im Hinblick auf zwischen dem 01.04.2020 
und dem 30.06.2020 fällige Darlehensforderungen eine 
dreimonatige Stundung, wenn der Verbraucherdarle-
hensvertrag vor dem 15.03.2020 abgeschlossen 
wurde. Die Möglichkeit abweichender Vereinbarungen 
ist nicht gänzlich ausgeschlossen. 

Hinweis 

Die Bundesregierung wurde ermächtigt, den Schutz der Dar-
lehensnehmer auf Kleinstunternehmer durch Rechtsverord-
nung auszuweiten. 

 

1.6 lnsolvenzrecht 
Bei juristischen Personen und Gesellschaften ohne 
Rechtspersönlichkeit sieht § 15 a InsO neben dem 
grundsätzlich bestehenden Antragsrecht eine Antrags-
pflicht für deren Vertretungsorgane vor. Bei Vorliegen 
eines Insolvenzgrundes muss der Eigenantrag unver-
züglich, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt des 
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Insolvenzgrundes erfolgen. Anderenfalls bestehen für 
die Verantwortlichen Schadensersatz- und Strafbarkeits-
risiken.  

1.6.1 Corona-bedingte Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht bis zum 30. 
September 2020 

Durch das Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht und zur Begrenzung der Organ-
haftung bei einer durch die Covid-19-Pandemie beding-
ten Insolvenz (Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz – 
COVInsAG) soll gewährleistet werden, dass Unterneh-
men und Vereine in der Corona-Pandemie handlungsfä-
hig bleiben. 

Die grundsätzliche Insolvenzantragspflicht ist bis zum 
30.09.2020 ausgesetzt. 

 

Voraussetzungen der Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht 

• Die Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung 
des Unternehmens muss Folge der Pandemie 
sein. 

Für bis zum 31.12.2019 zahlungsfähige Unternehmen, 
wird vermutet, dass die Insolvenzreife auf der Covid-19-
Pandemie beruht. 

Sofern jedoch schon absehbar ist, dass keine realisti-
schen Sanierungsaussichten für die Zeit nach der Pan-
demie bestehen, bleibt es bei der Insolvenzantrags-
pflicht. Ob daher die vorübergehende Aussetzung ernst-
haft wird helfen können, bleibt abzuwarten. 

Hinweis 

Das BMJV ist durch das Gesetz ermächtigt worden, die Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht durch Rechtsverord-
nung bis zum 31.03.2021 zu verlängern, wenn dies aufgrund 
Fortbestehens der Nachfrage nach verfügbaren öffentlichen 
Mitteln, andauernder Finanzierungsschwierigkeiten oder 
sonstiger Umstände geboten erscheint. 

 

Zudem liegt die Beweislast nicht bei dem vermeintlich 
antragspflichtigen Unternehmen, sondern bei demjeni-
gen, der die Pflicht zur Insolvenzantragstellung geltend 
macht. 

Zum Schutz von Geschäftsführern und Vorständen vor 
persönlichen Haftungsgefahren sind die an die Insol-
venzreife geknüpften Zahlungsverbote (§ 64 Satz 1 
GmbHG, § 92 Abs. 2 Satz 1 AktG) gelockert worden. 

1.6.2 Eingeschränkte Insolvenzanfechtung 
Um Geschäftspartner nicht von Leistungen und insbe-
sondere auch Zahlungen in der Krise abzuhalten und da-
mit betroffene Unternehmen zusätzlich zu gefährden, 

sind bestimmte Rechtshandlungen, die dem anderen 
Teil eine Sicherung oder Befriedigung gewähren oder er-
möglicht haben und die dieser zu Recht beanspruchen 
konnte, in einem späteren Insolvenzverfahren nicht 
anfechtbar.  

Ausnahme: Dem anderen Teil war bekannt, dass die 
Sanierungsbemühungen des Schuldners nicht zur Be-
seitigung einer eingetretenen Zahlungsunfähigkeit ge-
eignet gewesen sind. 

1.6.3 Anreiz für Kredite in der Corona-
Krise 

Die Neuaufnahme von Krediten in der Krise wird anfech-
tungs- und haftungsrechtlich privilegiert. 

Die bis zum 30.09.2023 erfolgte Rückgewähr eines im 
Aussetzungszeitraum gewährten neuen Kredits sowie 
die im Aussetzungszeitraum erfolgte Bestellung von Si-
cherheiten zur Absicherung solcher Kredite gilt nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 COVInsAG nicht als Gläubigerbenachtei-
ligung. Entsprechendes gilt für die Rückgewähr von Ge-
sellschafterdarlehen und Zahlungen auf Forderungen 
aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen 
wirtschaftlich entsprechen. Kreditgewährungen und 
Absicherungen im Aussetzungszeitraum sind nicht 
als sittenwidriger Beitrag zur Insolvenzverschleppung 
anzusehen, § 2 Abs. 1 Nr. 3 COVInsAG. 

1.6.4 Beschränkung der 
Gläubigerinsolvenzanträge 

Das COVInsAG sieht zudem eine deutliche Einschrän-
kung der Insolvenzantragsmöglichkeiten der Gläubi-
ger vor. Bei Gläubigerinsolvenzanträgen, die zwischen 
dem 28.03.2020 und dem 28.06.2020 gestellt werden, 
wird das Insolvenzverfahren nur eröffnet, wenn der Er-
öffnungsgrund bereits am 01.03.2020 vorlag, § 3 COVIn-
sAG. 

1.7 „Corona-Gesetz“ zum 
Gesellschaftsrecht 

1.7.1 Erleichterte Einberufung / 
Durchführung von 
Gesellschafterversammlungen 

Vorübergehend gelten im Gesellschaftsrecht, Genos-
senschaftsrecht, Vereinsrecht, Stiftungsrecht und Woh-
nungseigentumsrecht Erleichterungen im Hinblick auf 
die Teilnahme an Versammlungen oder Hauptver-
sammlungen. So wird z.B. die präsenzlose virtu-
elle Hauptversammlung mit verkürzter Einberu-
fungsfrist unter Zuhilfenahme geeigneter elektronischer 
Kommunikationsmittel eingeführt, § 1 ff des „Gesetzes 
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pande-
mie“. 
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Abweichend von § 48 Abs. 2 GmbH können Beschlüsse 
der Gesellschafter einer GmbH nun in Textform oder 
durch schriftliche Abgabe der Stimmen auch ohne 
Einverständnis sämtlicher Gesellschafter gefasst 
werden. 

 

1.7.2 Erleichterte Abschlagszahlungen an 
die Aktionäre 

Während der Krise kann der Vorstand abweichend von 
§ 59 Abs. 1 AktG auch ohne Ermächtigung durch die 
Satzung entscheiden, einen Abschlag auf den Bilanz-
gewinn nach Maßgabe des § 59 Abs. 2 AktG (Jahres-
überschuss nach vorläufigem Jahresabschluss) an die 
Aktionäre zu zahlen. 

 

1.8 Corona-bedingt verlängerte 
Umwandlungsfristen 

Für Umwandlungen wird die Frist des § 17 Abs. 2 Satz 
4 UmwG von acht auf zwölf Monate verlängert. Um-
wandlungsmaßnahmen sollen nicht an einem Fristablauf 
scheitern, weil Corona-bedingt keine Versammlungs-
möglichkeit bestand. 

 

1.9 Wohnungseigentümer-
gemeinschaften 

Die Regelungen zur Einberufung und Abhaltung von 
Versammlungen von Wohnungseigentümergemein-
schaften wurden – anders als bei Gesellschaften und 
Vereinen nicht angetastet. Jedoch regelt das Gesetz 
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, 
dass 

• der zuletzt bestellte Verwalter im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes bis zu seiner 
Abberufung oder bis zur Bestellung eines 
neuen Verwalters im Amt bleibt; 

• der zuletzt von den Wohnungseigentümern be-
schlossene Wirtschaftsplan bis zum Be-
schluss eines neuen Wirtschaftsplans fort gilt. 

 

1.10 Offenlegungspflichten - 
Erleichterungen für Unternehmen wegen 
Corona-Krise 
Anlässlich der Corona-Krise hat das Bundesamt für Jus-
tiz (BfJ) mehrere entlastende Maßnahmen zu Gunsten 
derjenigen Unternehmen beschlossen, die ihre Jahres-
abschlüsse bislang nicht fristgerecht einreichen konnten. 

So ist beispielsweise der Erlass von Androhungs- und 
Ordnungsgeldverfügungen bei Verstößen gegen die Of-
fenlegungspflicht derzeit ausgesetzt. Die gesetzliche Of-
fenlegungspflicht nach § 325 HGB besteht gleichwohl 
fort. 

Weitere Informationen: 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publi-
kationen/EHUG/Unternehmen_Erleichte-
rung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

1.11 Strafprozessrecht 

 
Weil laufende Strafprozesse wegen der pandemiebe-
dingten Einschränkungen scheitern könnten, soll ein zu-
sätzlicher Hemmungstatbestand eingeführt werden 
(Art. 3 des vorgelegten Gesetzentwurfs zu § 10 
StPOEG). Unabhängig von der Dauer der Hauptver-
handlung gilt: 

• Der Lauf der in § 229 Abs. 1 und 2 StPO ge-
nannten Unterbrechungsfristen ist gehemmt, 
solange die Hauptverhandlung aufgrund von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Ver-
breitung von Infektionen mit dem SARS-CoV-2-
Virus nicht durchgeführt werden kann. 

• Die Dauer der Hemmung ist auf maximal zwei 
Monate begrenzt. 

• Die Unterbrechungsfristen enden frühestens 
zehn Tage nach Ablauf der Hemmung. 

• Beginn und Ende der Hemmung stellt das Ge-
richt durch unanfechtbaren Beschluss fest. 

Entsprechendes gilt für die Frist zur Urteilsverkündung 
gemäß § 268 Abs. 3 Satz 2 StPO. 

 

2 Dienst- und Werkverträge / 
Höhere Gewalt 

Ob und in welchem Umfang im Zusammenhang mit 
Dienst- und / oder Werkverträgen im Zuge der Covid-19-
Pandemie insbesondere vom Vorliegen höherer Gewalt 
ausgegangen werden kann und welche Rechtsfolgen 
sich – ggf. auch unter anderen Gesichtspunkten - erge-
ben können, hängt von den konkreten Umständen unter 
Berücksichtigung der vertraglichen Regelungen des Ein-
zelfalles ab.  

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. 
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3 Baurecht 
Ob und in welchem Umfang im Zusammenhang mit  bau-
rechtlichen Verpflichtungen und Verträgen im Zuge der 
Covid-19-Pandemie insbesondere vom Vorliegen höhe-
rer Gewalt ausgegangen werden kann und welche 
Rechtsfolgen sich – ggf. auch unter anderen Gesichts-
punkten - ergeben können, hängt von den konkreten 
Umständen unter Berücksichtigung der vertraglichen 
Regelungen des Einzelfalls ab.  

Zu Baustellen des Bundes beachten Sie bitte den Erlass 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Hei-
mat: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down-
loads/DE/veroeffentlichungen/2020/erlass-bauwesen-
corona.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

 

Die dortig aufgeführten Grundsätze können aber auch in 
anderen Fällen indikativ wirken. 

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. 

 

4 Testament / 
Patientenverfügung / 
Vollmachten  

Handlungsfähigkeit sichern 
Die Sicherung der persönlichen und unternehmerischen 
Handlungsfähigkeit und eine Notfallplanung sind in Zei-
ten von Covid-19 wichtiger denn je. Ist der Unternehmer 
an Covid-19 erkrankt und / oder in häuslicher Quaran-
täne, kann dies die Unternehmensführung stark ein-
schränken. Nicht nur im Todesfall können nicht erteilte 
Vollmachten die ohnehin schon schwerwiegenden Fol-
gen der Krise massiv verschärfen. Bei dringendem 
Handlungsbedarf besteht in der Regel keine Zeit, auf die 
Bestellung eines Betreuers oder Notgeschäftsführers 
o.ä. für das Unternehmen zu warten, zumal nicht abseh-
bar ist, inwieweit die zuständigen Gerichte gegenwärtig 
insoweit handlungsfähig sind bzw. bleiben. Insbeson-
dere Unternehmer sollten die Risiken der Führungslosig-
keit oder totalen Handlungsunfähigkeit in Folge der aktu-
ellen Entwicklungen einschränken und die zumindest 
übergangsweise Handlungsfähigkeit für Unternehmen 
durch Vollmachten, Anweisungen o.ä. regeln. Dazu ge-
hört auch die Erstellung eines Notfallkonzeptes für 
Schlüssel, Passwörter, Zugangsdaten für Konten, 
Schließfächer etc., damit etwaige (zwischenzeitige) Ver-
treter handeln können.  

Wegen weiterer Einzelheiten verweisen wir auf unser ge-
sondertes Merkblatt.  

 

5 Arbeitsrecht  
5.1 Rechte und Pflichten von 

Arbeitnehmern 
Die nachfolgend aufgeführten Rechte der Arbeitnehmer 
betreffen vor allem Fragen bezüglich der Entgeltfortzah-
lung. Hier kommt es entscheidend auf den jeweiligen 
Einzelfall an. 

5.1.1 Eigene Erkrankungen 
Wenn ein Arbeitnehmer an Covid-19 erkrankt, liegt eine 
Arbeitsunfähigkeit vor. Der Arbeitnehmer hat einen An-
spruch auf Entgeltfortzahlung für die Dauer von sechs 
Wochen (§ 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz). 

Hinweis 

Steuerfrei gemäß § 3 Nr. 11 EStG sind bestimmte Bezüge 
aus öffentlichen Mitteln, die wegen Hilfsbedürftigkeit gewährt 
werden. Dazu zählen Beihilfen, die in Krankheits- oder To-
desfällen oder bei Unterstützungen in besonderen Notfällen 
an Arbeitnehmer von Körperschaften, Anstalten oder Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts aufgrund von Beihilfevorschrif-
ten (Beihilfegrundsätzen) oder Unterstützungsvorschriften 
(Unterstützungsgrundsätzen) des Bundes oder der Länder 
oder von entsprechenden Regelungen an Arbeitnehmer ge-
zahlt werden. 

5.1.2 Erkrankung eines Angehörigen 
Wenn das Kind Ihres Arbeitnehmers erkrankt ist oder 
gepflegt werden muss, sieht § 616 BGB bei einer vo-
rübergehenden Verhinderung eine Entgeltfortzahlung 
vor.  

Hinweis 

§ 616 BGB definiert keinen konkreten Zeitraum als vorüber-
gehende Verhinderung. In einem Urteil des Bundesarbeits-
gerichts können bis zu fünf Arbeitstage als verhältnismäßig 
angesehen werden. 

Falls die Anwendung dieser Norm jedoch im Arbeitsver-
trag ausgeschlossen wurde, besteht der Anspruch nicht.  

Wenn ein Mitarbeiter auf einen Covid-19-Verdachtsfall 
oder eine Erkrankung in seinem näheren Umfeld hin-
weist, müssen Arbeitgeber bereits wegen der ihnen ob-
liegenden Fürsorgepflicht die Kollegen darauf hin-
weisen, sich testen zu lassen, um eine weitere Aus-
breitung des Virus zu verhindern.  

5.1.3 Fehlende Kinderbetreuung 
Werden Kindergärten und Schulen aufgrund von 
Krankheitsfällen oder vorsorglich gegen eine Ausbrei-
tung von Krankheitserregern geschlossen, können Mit-
arbeiter ihre Kinder gegebenenfalls nicht betreuen las-
sen, so dass sie gezwungen sind, zu Hause zu bleiben.  
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Auch in diesen Fällen besteht ein Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung nach § 616 BGB für eine verhältnismä-
ßig kurze Zeit, bis eine andere Betreuungsmöglichkeit 
gefunden werden konnte. Über die konkrete Anzahl der 
Tage ist im Einzelfall zu entscheiden. Wenn es sich um 
einen längeren Zeitraum handelt, müssen die betroffe-
nen Mitarbeiter entweder Urlaub oder ein bestehendes 
Zeitguthaben in Anspruch nehmen. 

5.1.4 Angeordnete Quarantäne 
Behördlich angeordnete Quarantänemaßnahmen kön-
nen den Wohnort eines Arbeitsnehmers, aber auch den 
Betrieb betreffen. In diesen Fällen muss der Arbeitgeber, 
auch wenn der Arbeitnehmer nicht erkrankt ist, die 
Vergütung für sechs Wochen weiterzahlen. Der Ar-
beitgeber hat jedoch einen Erstattungsanspruch in 
Höhe der fortgezahlten Vergütung gegenüber der Be-
hörde, die de Quarantäne angeordnet hat. Den An-
spruch kann nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
geltend gemacht werden.  

Der entsprechende Antrag ist innerhalb von drei Mona-
ten nach dem Einstellen der Tätigkeit oder nach Ende 
der Absonderung zu stellen. Nach dem Auslaufen der 
Entgeltfortzahlung kann der Arbeitnehmer regulär Kran-
kengeld beantragen.  

5.1.5 Homeoffice 
Aufgrund der Befürchtungen der Arbeitnehmer, sich an-
zustecken, kommt verstärkt der Wunsch auf, von zu 
Hause aus arbeiten zu dürfen. In Deutschland besteht 
jedoch kein Anspruch auf die Einrichtung eines Home-
officearbeitsplatzes. Aus diesem Grund dürfen Arbeitge-
ber grundsätzlich Wünsche ihrer Arbeitnehmer auf Ein-
richtung eines solchen Arbeitsplatzes ablehnen.  

Weigert sich ein Arbeitnehmer aus Angst, vor einer An-
steckung im Betrieb zu erscheinen, handelt es sich um 
eine Arbeitsverweigerung, wogegen der Arbeitgeber ar-
beitsrechtlich vorgehen kann.  

5.1.6 Arbeitsweg 
Wenn Arbeitnehmer auf öffentliche Verkehrsmittel ange-
wiesen sind und es hier zu Ausfällen kommt, werden sie 
dadurch nicht von ihrer Arbeitspflicht befreit. Das soge-
nannte Wegerisiko liegt auf Seiten der Arbeitnehmer, so 
dass sie sich bemühen müssen, pünktlich zur Arbeit zu 
erscheinen. Ist ihnen dies nicht möglich, können sie für 
die Fehlzeiten ihren Vergütungsanspruch verlieren. 

Hinweis 

Teilweise wurden vielerorts (z.B. in Bayern) Ausgangssper-
ren erteilt. Die eigene Wohnung darf dann nur noch aus 
wichtigen Gründen verlassen werden. Der Weg zur Arbeit 

gehört aber dazu, daher sollte der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmern schriftlich bescheinigen, dass diese im entspre-
chenden Betrieb tätig sind. 

5.1.7 Dienstreisen und Außendienst 
Zahlreiche Unternehmen sind auf den Außendienst an-
gewiesen, so dass Arbeitnehmer nicht im Betrieb tätig 
sind, sondern beispielsweise Kundenbetriebe aufsu-
chen. 

Hinweis 

Wenn im Arbeitsvertrag die Tätigkeit des Arbeitnehmers 
auch im Außendienst vereinbart wurde, kann der Arbeitge-
ber diese Leistung grundsätzlich auch verlangen. Eine Wei-
gerung des Arbeitnehmers kann arbeitsrechtliche Konse-
quenzen haben, so könnte beispielsweise eine Abmahnung 
erfolgen. Allerdings kann ein Leistungsverweigerungsrecht 
bestehen, wenn dem Arbeitnehmer die Erbringung seiner Ar-
beitsleistung unzumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit ist zum 
Beispiel dann gegeben, wenn die Arbeit für den Betroffenen 
eine erhebliche objektive Gefahr oder zumindest einen 
ernsthaften objektiv begründeten Verdacht der Gefährdung 
für Leib oder Gesundheit darstellt. 

Durch die Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine 
Dienstreise ins Ausland nicht angeordnet werden darf, 
wenn eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes be-
steht. Die vom Bund und den Ländern am 22.03.2020 
beschlossenen erweiterten Leitlinien zur Beschränkung 
sozialer Kontakte lassen als Ausnahme nur den Weg zur 
Arbeit zu. Folglich sind Dienstreisen oder Kundenbesu-
che im Außendienst bis zur Beendigung der Beschrän-
kung sozialer Kontakte unzulässig.  

Hinweis 

Aktuelle Reisewarnungen können auf der Website des Aus-
wärtigen Amtes abgerufen werden:  

www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/ 
10.2.8Reisewarnungen 

5.1.8 Wegfall der Kinderbetreuung 

Können Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung nicht erbrin-
gen, weil sie wegen der gegenwärtigen Schul- und 
Kitaschließungen ihre Kinder selbst betreuen müssen, 
ist der Arbeitgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, den 
Lohn für nicht erbrachte Arbeitsleistung zu zahlen. Für 
diesen Fall hat der Gesetzgeber bei Vorliegen gewisser 
Voraussetzungen einen Entschädigungsanspruch für 
den betroffenen Arbeitnehmer vorgesehen (§ 56 Abs. 1a 
IfSG). Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass der 
Arbeitnehmer gerade wegen der Betreuung seines noch 
nicht zwölfjährigen Kindes die Arbeitsleistung nicht er-
bringen kann, dass auch keine andere Betreuungsmög-
lichkeit in Betracht kommt und dass der Arbeitgeber ge-
setzlich nicht zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist. Sind 
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die Voraussetzungen erfüllt, erhält der betroffene Arbeit-
nehmer auf Antrag 67 % des Netto-Arbeitsentgelts für bis 
zu 6 Wochen, wobei der monatliche Entschädigungsbe-
trag auf eine Höhe von 2.016 € begrenzt ist.      

5.2 Quarantäne des Betriebs 
Die zuständige Gesundheitsbehörde kann als erforderli-
che Schutzmaßnahme auch eine Quarantäne für einen 
Betrieb anordnen, wenn dies notwendig erscheint. Das 
kann der Fall sein, wenn vom Betrieb eine entspre-
chende Gefahr ausgeht. Sollte es hierzu kommen, sollte 
der Betriebsinhaber das Gespräch mit der Behörde su-
chen, um seine Pflichten zu klären. 

Hinweis 

Verstöße gegen die Quarantänevorschriften können nach 
§ 74 IfSG sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafen geahndet werden. 

Die Quarantänemaßnahmen können auch zwangsweise 
durchgesetzt werden. Wenn sich beispielsweise der Be-
triebsinhaber weigert, den Betrieb zu schließen, kann 
das Gesundheitsamt im Rahmen einer Ersatzvor-
nahme gegebenenfalls unter Zuhilfenahme der Polizei 
die Schließung vornehmen. Falls in diesem Zusam-
menhang durch die Behörde Gegenstände vernichtet, 
beschädigt oder in sonstiger Weise in ihrem Wert gemin-
dert werden, hat der Betriebsinhaber einen Entschädi-
gungsanspruch (§ 65 Abs. 1 IfSG). Ausgenommen da-
von sind jedoch solche Gegenstände, die mit Krankheits-
erregern behaftet oder diesbezüglich verdächtig waren. 

Vergütungsansprüche der Arbeitnehmer 

Wenn der Betrieb aufgrund einer behördlichen Anord-
nung unter Quarantäne gestellt wird, besteht der Ver-
gütungsanspruch der Arbeitnehmer weiter. Dieses 
Risiko liegt folglich im Verantwortungsbereich des Ar-
beitgebers. 

Hinweis 

Sofern es betrieblich sinnvoll ist, kann die Weiterarbeit der 
Arbeitnehmer von zu Hause aus vereinbart werden, soweit 
die Voraussetzungen dafür gegeben sind. 

Daher sollte bereits jetzt geprüft werden, in welchen Be-
reichen eine Homeofficeregelung ermöglicht werden 
kann. Zu bedenken sind auch die technischen Erforder-
nisse, insbesondere hinsichtlich der IT-Sicherheit und 
des Datenschutzes. 

Hinweis 

Bei einer Betriebsschließung ist auch zu prüfen, ob Kurzar-
beit angeordnet werden kann. Mehr zur Kurzarbeit und de-
ren Voraussetzungen erfahren Sie im Merkblatt „Kurzarbei-
tergeld“. Sprechen Sie uns gerne darauf an. 

 

5.3 Schutzmaßnahmen 
Arbeitgeber sind im Rahmen Ihrer Fürsorgepflicht dafür 
verantwortlich, in Ihrem Betrieb geeignete Schutzmaß-
nahmen gegen die Verbreitung von Krankheitserre-
gern wie dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu ergreifen. 
Sie können zum Beispiel am Arbeitsplatz allgemeine Hy-
gienehinweise erteilen, Desinfektionsmittel bereitstellen 
und den körperlichen Kontakt (z.B. Händeschütteln) un-
tersagen. 

Weitere Schutzmaßnahmen können im Rahmen der or-
ganisatorischen Abläufe getroffen werden, indem bei-
spielsweise Dienstreisen durch Telefon- oder Videokon-
ferenzen ersetzt werden, soweit dies möglich ist. Auch 
die bereits erwähnte Einrichtung eines Arbeitsplatzes im 
Homeoffice gehört hierzu.  

Um größere Ansammlungen von Mitarbeitern zu vermei-
den, beispielsweise in der Betriebskantine, kommen 
auch zeitliche Vorgaben zur Nutzung von Sozialeinrich-
tungen in Betracht.  

Hinweis 

Eine Orientierung bezüglich vorbeugender Maßnahmen bie-
ten auch die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und 
des Robert-Koch-Instituts auf www.rki.de/covid-19. 

Existiert im Unternehmen ein Betriebsrat, sind diese 
Maßnahmen mitbestimmungspflichtig. Der Betriebsrat 
sollte auch hinzugezogen werden, um ein gemeinsames 
Vorgehen gegen die weitere Ausbreitung zu vereinba-
ren. Häufig hat der Betriebsrat den „besseren Draht“ zur 
Belegschaft. 

Ob die oben genannten Maßnahmen einseitig im Rah-
men ihres Direktionsrechts angeordnet werden können, 
ist umstritten. Ohne selbst erkrankt zu sein, ist beispiels-
weise ein Arbeitnehmer nicht dazu verpflichtet, eine 
Atemschutzmaske zu tragen.  

Hinweis 

Ein Recht des Arbeitgebers auf die Auskunft, ob ein Arbeit-
nehmer an Corona erkrankt ist oder wo er seinen Urlaub ver-
bracht hat, besteht grundsätzlich nicht. 

Insgesamt empfiehlt sich ein maßvolles Verhalten, das 
von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt sein sollte. 
Wenn Arbeitnehmer einen Mundschutz tragen möchten, 
sollte ihnen dies nicht verwehrt werden. 

 

5.4 Beschäftigungsmöglichkeiten 
der Arbeitnehmer 

Massive Auswirkungen können sich durch Krankheitser-
reger wie SARS-CoV-2 bezüglich der Arbeitsmöglichkei-
ten der Arbeitnehmer ergeben. Entweder fehlt Arbeit o-
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der es gibt zu viel, so dass die Arbeitszeiten der Arbeit-
nehmer entweder verkürzt oder verlängert werden 
müssen. 

Hinweis 

Grundsätzlich liegt das Betriebsrisiko im Verantwortungsbe-
reich des Arbeitgebers, so dass bei fehlender Arbeit gleich-
wohl die Vergütung zu zahlen ist und andererseits bei erhöh-
tem Arbeitsanfall genügend Arbeitnehmer für die zu erledi-
genden Aufgaben zu verpflichten sind. 

5.4.1 Anordnung von Kurzarbeit 
In vielen Betrieben sind die Auftragszahlen wegen der 
Corona-Pandemie rückläufig. Daneben bestehen in gro-
ßem Umfang Lieferschwierigkeiten der Zulieferer. Wenn 
ein Arbeitgeber nicht mehr ausreichend Arbeit zur Verfü-
gung stellen können, besteht für ihn die Möglichkeit, 
Kurzarbeit anzumelden. Die Kurzarbeit dient dazu, dass 
der Arbeitgeber nicht gezwungen ist, den betroffenen Ar-
beitnehmer sofort zu entlassen. 

Hinweis 

Auch die Verkürzung der Arbeitszeit ist mitbestimmungs-
pflichtig, so dass der Betriebsrat einzubinden ist. 

Existiert kein Betriebsrat, darf Kurzarbeit dennoch 
nicht einseitig angeordnet werden. Es müssen viel-
mehr mit den betroffenen Arbeitnehmern Vereinbarun-
gen getroffen werden. 

Hinweis 

Es kann auch sein, dass nur für einen bestimmten Bereich 
des Unternehmens Kurzarbeit angeordnet werden muss, da 
dieser besonders stark von der Corona-Krise betroffen ist. 

Teilweise ist die Möglichkeit der Kurzarbeit bereits im Ar-
beitsvertrag vorgesehen (Kurzarbeiterklausel). Hierbei 
ist zu beachten, dass diese Klausel eine Ankündigungs-
frist vorsieht, da eine fristlose Einführung der Kurzar-
beit den Arbeitnehmer unverhältnismäßig benachtei-
ligen kann. Ist das betreffende Unternehmen tarifgebun-
den, kann auch der Tarifvertrag entsprechende Möglich-
keiten vorsehen. 

Wenn die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so 
dramatisch ist, dass Kurzarbeit angeordnet werden 
muss, ist dies gegenüber der Bundesagentur für Arbeit 
zunächst schriftlich anzuzeigen. Im Rahmen dieser An-
zeige ist darzulegen, aus welchen Gründen die Kurzar-
beit erforderlich ist. Ein etwaig vorhandener Betriebsrat 
ist bei der Antragstellung zu beteiligen. 

Im Zuge der Kurzarbeit muss der Arbeitnehmer seine 
Arbeitsleistung nicht mehr anbieten und der Arbeit-
geber wird von der Vergütungspflicht befreit. Dafür 
besteht dann der Anspruch der betroffenen Arbeitneh-
mer auf Kurzarbeitergeld. 

Hinweis 

Für Arbeitgeber bestehen gesetzliche Mitwirkungspflichten. 
Unrichtige Angaben können zu Geldbußen führen. 

5.4.2 Aktuelle Neuerungen zur Kurzarbeit 
Der Bundestag hat als Reaktion auf die SARS-CoV-2-
Ausbreitung Änderungen im Kurzarbeitergeld beschlos-
sen, die vorerst bis Ende 2020 gültig sein sollen. Dazu 
wurde das „Gesetz zur befristeten krisenbedingten Ver-
besserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld“ 
verabschiedet. 

Konkret sieht das neue Gesetz folgende Maßnahmen 
vor: 

Wenn aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Entwicklun-
gen Aufträge ausbleiben, kann ein Betrieb zukünftig 
Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens 10 % der Be-
schäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Diese 
Schwelle liegt bislang bei 30 % der Belegschaft. 

Auf den bisher geforderten Aufbau negativer Arbeits-
zeitsalden vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes kann 
vollständig oder teilweise verzichtet werden. Das bis-
her geltende Recht verlangte, dass in Betrieben, in de-
nen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen ge-
nutzt werden, diese auch zur Vermeidung von Kurzarbeit 
eingesetzt und ins Minus gefahren werden. Zudem kön-
nen auch Leiharbeitnehmer künftig Kurzarbeitergeld be-
ziehen. 

Die Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber nor-
malerweise für ihre Arbeitnehmer zahlen müssen, wer-
den von der Bundesagentur für Arbeit künftig voll-
ständig erstattet.  

Die Höhe des Kurzarbeitergeldes orientiert sich an 
der bisherigen Vergütung. Die Arbeitsverwaltung un-
terscheidet zwischen Arbeitnehmern, die mindestens ei-
nen Kinderfreibetrag von 0,5 auf der Lohnsteuerkarte 
vermerkt haben, und übrigen Arbeitnehmern. 

Arbeitnehmer, die einen Kinderfreibetrag haben, erhal-
ten 67 % der Nettoentgeltdifferenz, alle anderen einen 
Satz von 60 % (Die Spitzen der großen Koalition haben 
sich am 23.04.2020 auf eine Erhöhung des Kurzarbeiter-
geldes verständigt. Danach sollen Arbeitnehmer, deren 
Arbeitszeit aufgrund von Kurzarbeit um mindesten 50 % 
reduziert wird, ab dem 4. Monat der Kurzarbeit 70 % 
bzw. 77 % (mit Kind) und ab dem 7. Monat 80 % bzw. 
87 % Kurzarbeitergelt erhalten.). 

Beispiel 

Ein Arbeitnehmer (ein Kind) erhält in Vollzeit eine Bruttover-
gütung von 3.000 €, was ca. 1.900 € netto entspricht. Die 
Arbeitszeit wird um 50 % reduziert, so dass der Bruttover-
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dienst bei 1.500 € liegt (ca. 1.100 € netto). Die Nettoentgelt-
differenz beträgt damit 800 €. Von diesen 800 € erhält der 
Arbeitnehmer 67 % (= 536 €). 

Der Arbeitnehmer erhält somit nur 264 € netto weniger. 

 

Hinweis 

Weitergehende Informationen zur Kurzarbeit und zum Kurz-
arbeitergeld finden Sie auch in unserem Merkblatt zu den ar-
beitsrechtlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Sprechen 
Sie uns gerne darauf an! 

5.4.3 Anordnung von Überstunden 
Durch den zu erwartenden höheren Krankenstand und 
einen Ausfall aufgrund von Quarantänemaßnahmen 
kann es in Betrieben ohne Kurzarbeit erforderlich sein, 
dass Arbeitnehmer mehr arbeiten müssen. In einem sol-
chen Fall können Überstunden angeordnet werden, so-
weit dies arbeitsvertraglich vorgesehen ist.  

Hinweis 

Fehlen entsprechende Regelungen, können Überstunden 
nur angeordnet werden, wenn ansonsten ein schwerwiegen-
der wirtschaftlicher Schaden droht. 

Bei einem etwaig vorhandenen Betriebsrat ist die An-
ordnung von Überstunden mitbestimmungspflichtig. 
Das heißt, dass ohne Zustimmung des Betriebsrates 
keine Überstunden angeordnet werden dürfen. Kommt 
der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat zu keiner Einigung, 
kann jener die Bildung einer Einigungsstelle beantragen, 
die dann die fehlende Zustimmung ersetzen kann. 

5.4.4 Kündigungen 
Wenn die Anordnung von Kurzarbeit allein nicht mehr 
ausreichen sollte, können im schlimmsten Fall Kündi-
gungen ausgesprochen werden. Hier läge dann eine be-
triebsbedingte Kündigung vor, so dass bei der Aus-
wahl der zu kündigenden Arbeitnehmer soziale Ge-
schichtspunkte zu beachten wären. 

Diese sozialen Gesichtspunkte sind nach dem Kündi-
gungsschutzgesetz:  

• Betriebszugehörigkeit,  
• Lebensalter,  
• Unterhaltsverpflichtungen und  
• Schwerbehinderung.  

Bei Vorhandensein eines Betriebsrats müsste dieser bei 
auszusprechenden Kündigungen informiert werden. 

 

C Fazit 
In Krisenzeiten ist fundierte Beratung wichtiger denn je. 
Wir stehen daher unseren Mandanten für weitergehende 
Fragen sowie für die vertrauensvolle Erörterung etwaig 

erforderlicher Maßnahmen und deren Umsetzung zur 
Verfügung. Sprechen Sie hierfür gerne die Ihnen bereits 
bekannten Ansprechpartner aus unserem Hause an.  

Rechtsstand: 08.05.2020 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammenge-
stellt, für die Richtigkeit wird auch wegen der Verlinkung 
auf Informationen Dritter keine Gewähr übernommen. 
Die Informationen und Angaben dienen der überblicks-
mäßigen Darstellung und sind daher zum Teil verallge-
meinert und vereinfacht formuliert. Sie ersetzten daher 
keinesfalls die regelmäßig erforderliche individuelle Be-
ratung im Einzelfall. 

 

 

 


